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Die Autorin der kritischen Anmerkungen zum Fach-
artikel definiert Elterliche Entfremdung einerseits als
einen psychischen Zustand, beschreibt aber in weite-
rer Folge Verhaltensweisen von Kindern und Eltern.
Sie definiert nicht, was genau mit „ungerechtfertig-
ter Ablehnung“ des Kindes gemeint ist und zitiert da-
zu Studienautor:innen [1], die die PAS-Definition und
die daraus folgenden Interventionen von Dr. Richard
Gardner ungeprüft übernommen haben und nun un-
ter anderer Bezeichnung weiterführen.

Mit dem „PA(S)“ wird eher ein beziehungsdyna-
misches Erklärungsmodell angeboten und nicht ein
krankheitswertiger Zustand diagnostiziert. Im Prinzip
widerlegt sich das „PA(S)“ wegen der heterogenen
Symptomatik der angeblich Betroffenen selbst (Alten-
dorfer-Kling, Fegert, Kliemann) [2].

Grundsätzlich ist es relevant, zu definieren, worü-
ber beim Thema „Entfremdung“ eigentlich diskutiert
wird. Denn wenn man das „entfremdende Verhalten“
annimmt, gehören wissenschaftlich betrachtet Ver-
haltensweisen auf mehreren Ebenen dazu, wie zum
Beispiel gegenseitige Entwertungen und die Verbrei-
tung von Unwahrheiten der Elternteile im Rahmen
des Paarkonflikts, die Kinder in Loyalitätskonflikte
bringen und dadurch dazu beitragen können, dass
Kinder einen Elternteil ablehnen. Daher wird aktuell
in Forschungsarbeiten im deutschsprachigen Raum
von „Eltern-Kind-Kontaktproblemen“ gesprochen, da
diese Begriffe mehrere Ebenen mit einbeziehen. Dies
wird bei der „PA(S)“-Definition nicht ausreichend
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berücksichtigt, da sie auf die Beziehung zwischen
Elternteil und Kind fokussiert.

Zimmermann et al. [3] haben bereits ausführlich
auf besser untersuchte psychologische Prozesse wie
die fehlende oder schwach ausgeprägte Loyalität von
Kindern gegenüber einem Elternteil (z.B. aufgrund
von Desinteresse des Elternteils vor der Trennung
oder einer Kränkung des Kindes während der Tren-
nung) oder die die Beeinträchtigungen der emotiona-
len Sicherheit infolge von elterlicher Hochstrittigkeit
als mögliche Ursache für Kontaktprobleme hingewie-
sen. Sie kritisieren, dass damit wichtige Aspekte des
kindlichen Erlebens, aber auch das Verhalten desje-
nigen Elternteils, zu dem Kontaktprobleme bestehen,
unberücksichtigt bleiben.

Wenn man vom „Gefühl der Entfremdung“ spricht,
findet man diesen Gefühlszustand in Bezug auf ver-
schiedene Sachverhalte, wie auf die Natur oder die
Umwelt, auf sich selbst oder Beziehungen. In Tren-
nungs- und Scheidungssituationen berichten Eltern-
teile von Entfremdung dem/der (Ex-)Partner:in ge-
genüber, den Kindern gegenüber, aber auch Kinder
können Entfremdungsgefühle anderen Familienmit-
gliedern gegenüber empfinden.– Das ist ein mensch-
licher Prozess, genauso wie es Gefühle der Nähe und
Liebe gibt.

Es ist nicht notwendig und nicht sinnvoll, Entfrem-
dung oder „entfremdendes Verhalten“ zu kriminali-
sieren und im politischen Interesse zu missbrauchen.
Hierzu kritisiert das Oberlandesgericht Frankfurt in
einem aktuellen Beschluss gravierende Mängel in fa-
milienpsychologischen Gutachten wegen des „über-
kommenen Konzepts der Eltern-Kind-Entfremdung
(,PAS‘)“ und stellt fest, dass sich kindesschutzrechtli-
che Maßnahmen gemäß §§ 1666, 1666a BGB streng
am Kindeswohl zu orientieren haben – und nicht et-
wa der Bestrafung eines Elternteils oder allgemeinen
Gerechtigkeitserwägungen dienen [4].
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Entfremdende Verhaltensweisen treten in Familien
viel häufiger auf, als dass es dadurch zu Kontaktab-
brüchen kommt [5].

Wissenschaftlich besteht kein einheitlicher Kon-
sens darüber, dass ausschließlich Eltern-Kind-Ent-
fremdung eine Form von familiärer Gewalt, von Part-
nerschaftsgewalt und auch von Kindesmisshandlung
darstellt. Genauso gut kann der Vorwurf der Eltern-
Kind-Entfremdung selbst, den der subjektiv „ent-
fremdete Elternteil“ macht, als Gewalt gegen den
„entfremdenden Elternteil“ angesehen werden. Dazu
gibt es aktuell keinen einheitlichen Forschungsstand.

Die Bezugnahme von Frau Hellstern auf die be-
währte Praxis, dass Kindern geglaubt werden sollte,
wenn sie von Misshandlungs- oder Missbrauchser-
fahrungen erzählen und erst danach, wenn familiäre
Gewalt oder Kindesmisshandlung ausgeschlossen ist,
die Möglichkeit von „PA(S)“ untersucht werden sollte,
wird leider so nicht gelebt. Es ist auch nicht möglich,
mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in-
trafamiliäre Gewalterfahrungen auszuschließen. Es sei
denn, man akzeptiert das Abstreiten von schuldhaf-
tem Verhalten als Beweismittel. Wo Beweise oder wei-
tere Hinweise auf Gewalt fehlen und daher ausMangel
an Beweisen ein Strafverfahren eingestellt wurde, ist
nicht ausgeschlossen, dass das Gewaltopfer oder der
Elternteil der/s Betroffenen die Wahrheit berichtet.

Der Artikel von Kruk, Harman [6] beschreibt das
„PA(S)“ als Straftatbestand, wobei es diesen in Öster-
reich schon gibt, und zwar als „Üble Nachrede“, „Ver-
leumdung“ bzw. „Kreditschädigung“. Weiters ent-
werten und beschuldigen die Autor:innen andere
Wissenschaftler:innen und überhöhen den eigenen
Standpunkt anstatt sachliche und evidenzbasierte
Argumente zu liefern.

Die Nutzung etablierter klassifikatorischer Codes
für „entfremdendes Verhalten“ in Gerichtverfahren
Österreichs wird in der Gutachterrichtlinie des Bun-
desministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und
Konsumentenschutz nach ICD 10 gefordert [7].

Hier kann 1.0 Mangel anWärme in der Eltern-Kind-
Beziehung, 1.1 Disharmonie in der Familie zwischen
Erwachsenen, 2.0 Abweichendes Verhalten eines El-
ternteils oder 3. Inadäquate oder verzerrte intrafami-
liäre Kommunikation auf Achse 5 (assoziierte aktuelle
abnorme psychosoziale Umstände) codiert werden.

Im ICD 11 steht in Kap. 06 der Code QE52.0 „Care-
giver child relationship Problem“ zur Verfügung. Diese
Begriffe sind jedoch keine Krankheitsdiagnosen, son-
dern Begleitumstande, welche in Sachverständigen-
gutachten in der Ergebnisdarstellung, neben anderen
Symptomen, Problemen und Einflussfaktoren für eine
diagnostizierte Erkrankung oder Problematik benannt
werden.

Es ist aus aktueller wissenschaftlicher Sicht nicht
gerechtfertigt, daraus ein eigenes Krankheitsbild zu
kreieren.

Das Fehlen der Pseudodiagnose „PAS“ oder „PA“
wird von der WHO [8] folgendermaßen begründet:

„. . . da es sich nicht um einen Gesundheitsbegriff
handelt. Der Begriff wird eher in Rechtskontexten
verwendet, in der Regel im Zusammenhang mit
Sorgerechtsstreitigkeitenbei Scheidung oder ande-
rer partnerschaftlicher Auflösung.

Die Aufnahme des Begriffs in die ICD-11 wird
nichts zu den Gesundheitsstatistiken beitragen. Es
gibt keine evidenzbasierten Gesundheitsinterven-
tionen speziell für die Entfremdung der Eltern.

In Situationen, in denen eine Person mit die-
sem Begriff für die Gesundheitsversorgung ge-
kennzeichnet ist, reichen andere ICD-11-Inhalte
aus, um die Codierung zu leiten. Benutzer können
Fälle in ,Pflegeperson-Kind-Beziehungs-Problem‘
einstufen.

Daher wurde der Indexbegriff ,parentale Ent-
fremdung‘ entfernt.“

Eines der größten Probleme in zumindest einem
Teil der Veröffentlichungen von Vertreterinnen und
Vertretern des Konzepts von „Parental Alienation“
sind nach Zimmermann et al. [9] Überdehnungen
der Befundlagen zu den negativen Folgen für Kinder.
Beispielsweise beschreibt Kruk [10, 11] ein geringes
Selbstvertrauen, Depression, Selbsthass, eine gestörte
sozioemotionale Entwicklung, eine geringe Eigenstän-
digkeit, schlechte Schulleistungen sowie eine schwa-
che Impulskontrolle, soziale Isolierung, schlechte
akademische Performanz, Substanzmissbrauch und
andere Abhängigkeiten und Selbstschädigung ohne
genaue Angabe von validen Forschungsergebnissen
als Merkmale „entfremdeter Kinder“ [10, 11].

Der Artikel von Harman et al. (2024) verlässt die
Ebene der wissenschaftlichen Diskussion bei der Aus-
sage, „Solch emotionaler Missbrauch (gemeint ist ent-
fremdendes Verhalten (Anm. der Autorin)) ist genauso
schwächend und oft noch mehr als physischer oder
sexueller Missbrauch von Kindern“ [11].

Diese Aussage entspricht der Fortsetzung der be-
reits von Gardner vorgezeigten und vielfach doku-
mentierten Haltung der Verharmlosung von intra-
familiärer Gewalt und sexuellem Missbrauch. (vgl.
Grevio Berichte vergangener Jahre, UN-Sonderbericht
Reem Alsalem [12, 13]).

Hier sind Kinderschutz und Kinderrechte in Gefahr
ausgehebelt zu werden.

Es ist zu betonen, dass häusliche Gewalt ein Hoch-
risikofaktor für die kindliche Entwicklung ist. Auch die
„bloß“ miterlebte Gewalt zwischen den Eltern kann
erheblichen Schaden für die Kinder nach sich ziehen
(vgl. Kindler 2009, Handreiche des BMJ 2024 [14, 15]).

In seinen beiden Entscheidungen vom 16.03.2016
und 28.09.2016 stellt der OGH (Oberster Gerichtshof)
Österreichs [16] betreffend die Erlassung einer einst-
weiligen Verfügung klar, dass die „Zufügung körperli-
cher Gewalt unabhängig von deren Schwere, verboten
ist.“

In Österreich gilt außerdemdieWohlverhaltensklau-
sel im ABGB § 159 für beide Elternteile, also auch für
den Elternteil, der sich „entfremdet fühlt“.
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Die von Frau Hellstern geforderte Forschung, um
die Zerrissenheit der Fachkräfte zu verhindern, findet
bereits statt und hat, anstatt die ursprünglich von
Gardner entwickelten Diagnosekriterien wiederholt
zu zitieren, weiter oben beschriebene, besser unter-
suchte psychologische Prozesse für die Begründung
von Kontaktproblemen gefunden und hochwertige
unterstützende Angebote wie stark-familie (https://
www.stark-familie.info/de/) und den Forschungsver-
bund CANMANAGE [17] hervorgebracht.

Der Forschungsverbund CANMANAGE beschäf-
tigt sich mit der psychiatrisch-psychotherapeutischen
Versorgung von misshandelten, missbrauchten und/
oder vernachlässigten Kindern und Hilfeprozesskoor-
dination.

Es ist anzuerkennen, dass die Sachlage in vielen
Fällen nicht eindeutig zu klären ist und daher der
Kinderschutz und das Kindeswohl vor Elternrechten
und erzwungenen Besuchskontakten stehen sollten
und dass es keine Situationen gibt, in denen der Kin-
deswille übergangen werden darf, weil er angeblich
manipuliert wurde. Stets ist das Kindeswohl die zu
beachtende zentrale Maxime in diesen Verfahren [18].

Interessenkonflikt U. Altendorfer-Kling gibt an, dass kein
Interessenkonflikt besteht.
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